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Sektion 33 

Biologischer Pflanzenschutz - Nützlinge 

33-1 - Brauchen wir eine Nützlingsverordnung?

1. Allgemeine Grundlagen für die Regelung des Nützlingseinsatzes
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Nützlinge werden in Deutschland seit fast 50 Jahren kommerziell im biologischen Pflanzen- und 

Vorratsschutz verwendet. Während anfänglich nur wenige Arten in Massen vermehrt und freigelassen 

wurden, stieg die Zahl Ende des letzten Jahrhunderts auf etwa 70. Heute sind über 100 Arthropoden­

Arten, davon 2/3 Parasiten und 1/3 Räuber, im Einsatz gegen Schädlinge im Gewächshaus, aber auch im 

Ackerbau und in Vorratslagern - die Hälfte davon ist heimisch. 

In Deutschland verfügbare Nützlinge hat das Julius Kühn-Institut in seiner Liste „Nützlinge zu kaufen" 

publiziert (2014). Die Aufstellung orientiert sich an den Empfehlungen der European and Mediterranean 

Plant Protection Organization (EPPO), die in ihren Guidelines PM 6/3 die in der EPPO-Region sicher 

verwendete biologische Gegenspieler veröffentlicht hat (EPPO, 2022). 

Eine Regelung des Nützlingseinsatzes erfolgt bislang über das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) §40 

„Ausbringung von Pflanzen und Tieren" und (noch) nicht über das Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen 

(PflSchG) §6 „Pflanzenschutzmaßnahmen", wodurch der Einsatz neuer, gebietsfremder Arten deutlich 

erschwert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht wird. Diese werden, bedingt durch den Klimawandel 

und die Zunahme eines Befalls durch invasive Schädlinge, jedoch dringend benötigt. Auch zur Erreichung 

des Ziels chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, benötigt Deutschland eine klare 

rechtliche Regelung speziell für nicht-heimische (,,gebietsfremde") Nützlinge im Freiland. Eine 

Harmonisierung der Regulierung des Einsatzes von Nützlingen in der EU wird auf Initiative Portugals 

während seiner EU-Ratspräsidentschaft 2021 angestrebt. 

Anregungen für ein Genehmigungsverfahren liefern die ausführlichen Richtlinien der EPPO (EPPO 

Guidelines PM 6/1-4) zu Einführung und Freisetzung von Gegenspielern zur Bekämpfung von 

Pflanzenschädlingen sowie die Ergebnisse des EU-Projekts REBECA (2006-2007) ,,Regulation of Biocontrol 

Agents" (Ehlers, R.-U., 2022). Eine Risikoabschätzung bei der Freisetzung nicht-heimischer Arten kann 

anhand einer Kaskade nach van Lenteren et al. (2006) durchgeführt werden, wobei Parameter wie 

Etablierung, Wirtsspektrum, Ausbreitung und Effekte auf Nicht-Zielorganismen untersucht und bewertet 

werden. Die beschriebenen Verfahren sind international akzeptiert und gewährleisten eine solide Basis 

für die benötigte Nützlingsverordnung. 
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